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I. 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 

Rechtsform, Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft und führt die Firma 

IVU Traffic Technologies AG. 

2. Sie hat ihren Sitz in Berlin. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

1. Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung und der Vertrieb von Produk-

ten, Lösungen und Systemen der Informationstechnologie, die Erbringung von 

Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Informationstechnologie sowie 

der Vertrieb, die Produktion und die Entwicklung von elektronischen Geräten 

und das Betreiben von Datenverarbeitungsanlagen und Systemen der Informa-

tionstechnologie für Verwaltungen, Verkehrsbetriebe und andere Betriebe der 

öffentlichen Hand und der privaten Wirtschaft. 

2. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen, insbesondere solche, deren Un-

ternehmensgegenstand sich ganz oder teilweise auf die in Abs. 1 genannten 

Geschäftsfelder erstreckt, gründen, erwerben, veräußern oder sich an ihnen 

beteiligen. Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise 

mittelbar verwirklichen. Die Gesellschaft kann Unternehmensverträge 

i.S.d. § 291 AktG abschließen. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Aus-

land errichten. 

3. Ferner kann die Gesellschaft ihre Tätigkeit auch auf einen Teil der in Abs. 1 

genannten Tätigkeiten beschränken. Sie ist berechtigt, alle Geschäfte vorzu-

nehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Zweck des Unterneh-

mens zusammenhängen oder diesem unmittelbar oder mittelbar förderlich er-

scheinen.  

§ 3 

Bekanntmachungen und Informationsübermittlung 

1. Bekanntmachungen der Gesellschaft, die nach Gesetz oder Satzung durch die 

Gesellschaftsblätter erfolgen sollen, werden ausschließlich im Bundesanzeiger 
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vorgenommen, soweit nicht das Gesetz im Einzelfall etwas anderes bestimmt. 

Sonstige nach Gesetz oder Satzung erforderliche Bekanntmachungen erfolgen 

auf der Internetseite der Gesellschaft. 

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären mit deren Zustimmung Informa-

tionen im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln. 

II. 

Grundkapital und Aktien 

§ 4 

Höhe und Einteilung des Grundkapitals 

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 17.719.160,00 Euro. 

2. Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der Traffic Technolo-

gies IVU Holding GmbH mit Sitz in Berlin entstanden. Das Gründungskapital 

der Gesellschaft wurde durch das nach Abzug der Verbindlichkeiten verblei-

bende Vermögen der formwechselnden Gesellschaft erbracht. 

3. Das Grundkapital ist eingeteilt in 17.719.160 Stückaktien. 

4. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapi-

tal der Gesellschaft in der Zeit bis zum 24. Mai 2021 einmalig oder mehrfach 

um insgesamt bis zu Euro 5.315.748,00 durch Ausgabe von neuen auf den In-

haber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Ge-

nehmigtes Kapital 2016). Der Vorstand kann von dieser Ermächtigung zu je-

dem gesetzlich zulässigen Zweck Gebrauch machen. 

a) Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ist den Aktionären grundsätz-

lich ein Bezugsrecht einzuräumen. Hierzu können die Aktien auch von 

Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne des § 186 Abs. 5 

Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktio-

nären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand 

wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-

recht der Aktionäre auszuschließen, 

 um etwaige Spitzenbeträge, die sich auf Grund des jeweiligen Be-

zugsverhältnisses ergeben, vom Bezugsrecht auszunehmen, 

 wenn gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG der Ausgabebetrag der 

neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandel-

ten Aktien der Gesellschaft zum Zeitpunkt der endgültigen Festle-

gung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet und 
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der anteilige Betrag des Grundkapitals, der auf die (gegen Barein-

lagen unter Ausschluss des Bezugsrechts) ausgegebenen Aktien 

entfällt, insgesamt 10% des Grundkapitals der Gesellschaft nicht 

überschreitet. Bei Übernahme der auf Grund dieser Ermächtigung 

ausgegebenen neuen Aktien durch einen Platzierungsvermittler 

unter gleichzeitiger Verpflichtung des Platzierungsvermittlers, die 

neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimm-

ten Dritten zum Kauf gegen Abführung des Kaufpreises an die 

Gesellschaft anzubieten, gilt als Ausgabebetrag im Sinne dieser 

Ermächtigung der Kaufpreis, der von dem oder den Dritten zu 

zahlen ist. Maßgeblich für die vorgenannte Grenze von insgesamt 

10% ist das im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Beschlussfas-

sung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung oder - falls 

dieser Wert geringer ist – das im Zeitpunkt der Ausnutzung der 

vorliegenden Ermächtigung bestehende Grundkapital. Auf diese 

Begrenzung ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurech-

nen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Er-

mächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung auf Grund einer 

anderen entsprechenden Ermächtigung unter Ausschluss des Be-

zugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden, 

soweit eine derartige Anrechnung gesetzlich geboten ist. Ferner 

sind auf diese Begrenzung veräußerte eigene Aktien anzurech-

nen, sofern die Veräußerung während der Laufzeit dieser Ermäch-

tigung unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG erfolgt. 

b) Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats das Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, 

insbesondere zur Gewährung von Aktien im Rahmen des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unter-

nehmen bzw. im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder 

im Rahmen des Erwerbs von Immaterialgüterrechten bzw. gewerblichen 

Schutzrechten, von urheberrechtlichen Nutzungsrechten, von hierauf 

gerichteten Lizenzen sowie von sonstigen Wirtschaftsgütern, auszu-

schließen. 

c) Sofern der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nichts Abwei-

chendes festsetzt, nehmen die neuen Aktien vom Beginn des Ge-

schäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der Aktien noch 

kein Beschluss der Hauptversammlung über die Gewinnverwendung ge-

fasst wurde, am Gewinn teil. 
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d) Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktien-

ausgabe festzulegen. 

§ 5 

Aktien 

1. Die Gesellschaft hat Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. 

2. Form und Inhalt der Aktienurkunden und der Gewinnanteils- und Erneuerungs-

scheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der An-

spruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ihrer jeweiligen Aktien bzw. Ge-

winnanteils- und Erneuerungsscheine in Einzelurkunden und auf Verbriefung 

ihres jeweiligen Anteils ist ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach 

den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an der die Aktien zuge-

lassen sind. Der Vorstand kann die Aktien der jeweiligen Anteilseigner in einer 

Sammelurkunde verbriefen. 

3. Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien ab-

weichend von § 60 Abs. 2 S. 3 AktG geregelt werden. 

III. 

Vorstand 

§ 6 

Zusammensetzung und Bestellung des Vorstandes 

1. Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. 

2. Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung von Vorstandsmitgliedern er-

folgt durch den Aufsichtsrat, der auch deren Zahl bestimmt. Der Aufsichtsrat 

kann einen Vorsitzenden des Vorstandes sowie einen stellvertretenden Vorsit-

zenden des Vorstandes ernennen. 

3. Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit der Mit-

glieder des Vorstands gefasst, soweit das Gesetz nicht zwingend Einstimmig-

keit vorsieht. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden 

den Ausschlag, wenn der Vorstand aus mehr als zwei Mitgliedern besteht. 
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§ 7 

Geschäftsführung, Innere Ordnung 

1. Der Vorstand führt die Geschäfte nach Maßgabe der Gesetze, dieser Satzung 

und seiner Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. 

2. Der Aufsichtsrat hat in der Geschäftsordnung für den Vorstand oder durch Be-

schluss anzuordnen, dass bestimmte Arten von Geschäften seiner Zustimmung 

bedürfen. 

§ 8 

Vertretung der Gesellschaft 

1. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. 

Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei 

Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit ei-

nem Prokuristen gesetzlich vertreten. 

2. Der Aufsichtsrat kann beschließen, dass ein Vorstandsmitglied einzelvertre-

tungsbefugt ist, auch wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind. Er kann 

ferner, einzelnen oder sämtlichen Vorstandsmitgliedern und zur gesetzlichen 

Vertretung gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied berechtigte Prokuristen im 

Einzelfall oder generell Befreiung vom Verbot der Mehrfachvertretung 

(§ 181, 2. Alt. BGB) erteilen; § 112 AktG bleibt unberührt.  

IV. 

Aufsichtsrat 

§ 9 

Zusammensetzung und Amtsdauer 

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern. 

2. Sofern die Hauptversammlung keine kürzere Amtszeit beschließt, erfolgt die 

Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrats für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 

Beginn der Amtszeit beschließt. Hierbei ist das Geschäftsjahr, in dem die Wahl 

erfolgt, nicht mitzurechnen. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

3. Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder 

für mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt wer-

den. Sie werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglie-

der des Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder 
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sie gewählt wurden, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden, 

ohne dass ein Nachfolger bestellt ist. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des 

Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in einer Hauptversammlung nach 

Eintritt des Ersatzfalls eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen stattfindet, mit 

Beendigung dieser Hauptversammlung, anderenfalls mit Ablauf der restlichen 

Amtszeit des Ausgeschiedenen. 

4. Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds 

gewählt, so besteht sein Amt, soweit bei der Wahl keine kürzere Amtszeit be-

stimmt wird, für den Rest der Amtsdauer des ausscheidenden Mitglieds.  

5. Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt unter Ein-

haltung einer Frist von einem Monat niederlegen. Die Niederlegung muss durch 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Benachrichtigung des 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats erfolgen. Das Recht zur Amtsniederlegung aus 

wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

§ 10 

Vorsitzender und Stellvertreter 

1. Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte 

einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die Amtsdauer 

der Gewählten oder einen kürzeren vom Aufsichtsrat bestimmten Zeitraum. Der 

Stellvertreter hat die Rechte und Pflichten des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, 

wenn dieser verhindert ist. 

2. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so 

hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des 

Ausgeschiedenen vorzunehmen. 

§ 11 

Einberufung 

1. Der Aufsichtsrat soll einmal im Kalendervierteljahr, er muss zweimal im Kalen-

derhalbjahr einberufen werden. Er hat ferner Sitzungen dann abzuhalten, wenn 

dies gesetzlich erforderlich ist oder sonst im Interesse der Gesellschaft geboten 

erscheint. 

2. Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichts-

rats mit einer Frist von 14 Tagen in Textform einberufen. Bei der Berechnung 

der Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sit-

zung nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Frist 

angemessen verkürzen und mündlich, fernmündlich, fernschriftlich, telegrafisch 

oder mit sonstigen Telekommunikationsmitteln einberufen. 
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3. Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist ein Tagesordnungs-

punkt nicht ordnungsgemäß angekündigt worden, darf hierüber nur beschlos-

sen werden, wenn kein Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Auf-

sichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen ei-

ner vom Vorsitzenden zu bestimmenden angemessenen Frist der Beschluss-

fassung zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Der Be-

schluss wird erst wirksam, wenn die abwesenden Aufsichtsratsmitglieder inner-

halb der Frist nicht widersprochen oder wenn sie zugestimmt haben. 

§ 12 

Beschlussfassungen des Aufsichtsrats 

1. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden im Regelfall in Sitzungen gefasst.  

2. Außerhalb von Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des Auf-

sichtsrats schriftlich, per Telefax, per E-Mail oder fernmündlich oder mittels 

sonstiger gebräuchlicher Telekommunikationsmittel, insbesondere per Video-

konferenz, Beschlussfassungen erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren 

innerhalb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist wider-

spricht; ein Widerspruchsrecht besteht nicht, wenn die an der Beschlussfas-

sung teilnehmenden Mitglieder des Aufsichtsrats im Wege der Videokonferenz 

unter allseitigem und gleichzeitigem Sehen und Hören miteinander verbunden 

sind und den Beschlussgegenstand erörtern können. Für Abstimmungen au-

ßerhalb von Sitzungen gelten die nachfolgenden Absätze 3 bis 6 entsprechend. 

3. Für die Zwecke der Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats nimmt ein Mitglied des 

Aufsichtsrats auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich bei der 

Abstimmung der Stimme enthält. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können 

an Abstimmungen des Aufsichtsrats dadurch teilnehmen, dass sie durch ande-

re Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben überreichen lassen. 

4. Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas 

anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Ja- und Nein-

Stimmen gefasst; Stimmenthaltungen gelten nicht als Stimmabgabe. Bei Stim-

mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats den Aus-

schlag; das gilt auch bei Wahlen. Nimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrats an 

der Abstimmung nicht teil, so gibt die Stimme seines Stellvertreters den Aus-

schlag. Die Art und Weise der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. 

5. Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur 

Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärun-

gen abzugeben. 
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6. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften 

anzufertigen, die vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats und vom Protokollführer 

zu unterzeichnen und allen Mitgliedern in Kopie zuzuleiten sind. 

§ 13 

Geschäftsordnung 

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung 

selbst fest. 

§ 14 

Ausschüsse 

1. Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus seiner Mit-

te Ausschüsse bilden und ihnen in seiner Geschäftsordnung oder durch beson-

deren Beschluss Aufgaben und Befugnisse übertragen. 

2. Für Aufsichtsratsausschüsse gelten die Bestimmungen der § 11 Abs. 2 und 3, 

§ 12 sowie § 13 sinngemäß; die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats kann im 

Rahmen des Gesetzes Abweichendes anordnen. Bei Abstimmung und bei 

Wahlen gibt im Falle der Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden des 

Ausschusses den Ausschlag. 

3. Von einem Aufsichtsratsausschuss beschlossene Willenserklärungen gibt im 

Namen des Ausschusses dessen Vorsitzender ab. 

§ 15 

Auslagen, Vergütung 

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen eine 

Vergütung zuzüglich eventueller Umsatzsteuer, die von der Hauptversammlung 

festzusetzen ist. Soweit die Hauptversammlung nichts anderes festlegt, ist die 

Vergütung binnen eines Monats nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres 

zahlbar. 

2. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse der Gesellschaft 

von dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung für Organmitglieder zur Absicherung gegen Haftungsri-

siken aus der Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied einbezogen, soweit eine solche 

besteht. Die Prämien hierfür entrichtet die Gesellschaft. 
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§ 16 

Satzungsänderungen 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, 

zu beschließen. 

V. 

Hauptversammlung 

§ 17 

Ort und Einberufung 

1. Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer 

deutschen Wertpapierbörse statt.  

2. Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vorge-

schriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 

3. Für die Einberufung der Hauptversammlung, den Nachweis des Anteilsbesitzes 

sowie die Berechnung von Fristen und Terminen gelten die jeweiligen gesetzli-

chen Regelungen, soweit diese Satzung keine abweichenden Bestimmungen 

trifft. 

4. Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, 

die Verwendung des etwaigen Bilanzgewinns, die Bestellung des Abschluss-

prüfers und - soweit erforderlich - über die Feststellung des Jahresabschlusses 

oder die Billigung des Konzernabschlusses beschließt (ordentliche Hauptver-

sammlung), findet innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjah-

res statt. 

§ 18 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

1. Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die der Gesellschaft ihre Berechtigung 

zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

nach Maßgabe der folgenden Sätze dieses Abs. 1 nachgewiesen haben. Für 

den Inhalt, den Aussteller und die Form des Nachweises gelten die jeweiligen 

gesetzlichen Bestimmungen. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer 

Sprache verfasst sein; in der Einberufung können weitere Sprachen zugelassen 

werden. Der Nachweis hat sich auf den gesetzlich bestimmten Zeitpunkt vor 

der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft unter der in der 

Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse innerhalb der gesetzlichen oder der in 
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der Einberufung mitgeteilten, in Tagen bemessenen kürzeren Frist vor der 

Hauptversammlung zugehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an 

der Richtigkeit oder Echtheit des Nachweises einen geeigneten weiteren 

Nachweis zu verlangen. Wird dieser Nachweis nicht oder nicht in gehöriger 

Form erbracht, kann die Gesellschaft den Aktionär zurückweisen. 

2. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversamm-

lung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten 

teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im 

Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der 

Vorstand ist auch ermächtigt, Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren 

der Online-Teilnahme und Rechtsausübung nach Satz 1 zu treffen. Diese wer-

den mit der Einberufung bekannt gemacht. 

§ 19 

Stimmrecht 

1. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. 

2. Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Einlage. 

3. Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung 

der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der jeweils gesetzlich vorgesehenen Form, wenn in 

der Einberufung nicht eine Erleichterung bestimmt ist.  

4. Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimme ohne an 

der Hauptversammlung teilzunehmen schriftlich oder im Wege elektronischer 

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, 

Bestimmungen zum Verfahren der Briefwahl zu treffen. Eine etwaige Ermögli-

chung der Briefwahl und die dazu getroffenen Bestimmungen werden mit der 

Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

§ 20 

Vorsitz in der Hauptversammlung 

1. Den Vorsitz in der Hauptversammlung (Versammlungsleiter) führt der Vorsit-

zende des Aufsichtsrats und im Fall seiner Verhinderung ein anderes, von ihm 

bestimmtes Aufsichtsratsmitglied oder eine von ihm bestimmte dritte Person, 

die weder Aktionär sein noch sonst dem Unternehmen der Gesellschaft ange-

hören muss. Trifft der Aufsichtsratsvorsitzende keine solche Bestimmung oder 

ist das von ihm bestimmte Aufsichtsratsmitglied bzw. die bestimmte dritte Per-

son an der Übernahme der Versammlungsleitung gehindert, so eröffnet der zur 

Beurkundung zugezogene Notar die Hauptversammlung und lässt den Leiter 
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der Versammlung durch diese wählen; wählbar sind auch Dritte im Sinne des 

Satzes 1. 

2. Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfol-

ge, in der die Gegenstände der Tagesordnung erledigt werden. Er legt zudem 

die Form der Stimmrechtsausübung sowie das Verfahren der Abstimmungen 

fest.  

3. Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich 

angemessen beschränken und Näheres dazu bestimmen. Er ist insbesondere 

berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs ei-

nen zeitlichen Rahmen für den Hauptversammlungsverlauf, für die Aussprache 

zu einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für einzelne Rede- oder Fragebei-

träge zu setzen.  

§ 21 

Beschlussfassungen der Hauptversammlung 

1. Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen und, soweit das Gesetz eine Kapitalmehrheit vorsieht, mit 

einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 

gefasst, soweit nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder dieser 

Satzung eine größere Mehrheit erforderlich ist. Dabei gelten Stimmenthaltun-

gen nicht als Stimmabgabe.  

2. Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht 

erreicht, so findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die bei-

den höchsten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei der engeren Wahl entschei-

det die höchste Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das durch den Vorsitzen-

den der Versammlung zu ziehende Los. 

VI. 

Rechnungslegung und Verwendung des Bilanzgewinns 

§ 22 

Jahresabschluss und Konzernabschluss 

1. Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Kon-

zernabschluss und den Konzernlagebericht für das vergangene Geschäftsjahr 

aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Unverzüglich nach ihrer 

Aufstellung hat der Vorstand dem Aufsichtsrat diese Unterlagen zusammen mit 

dem Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für die Verwendung 

des Bilanzgewinns machen will. 
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2. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstandes 

und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie den Konzern-

abschluss und den Konzernlagebericht zu prüfen und über das Ergebnis seiner 

Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen Be-

richt innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, 

dem Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresab-

schluss, ist dieser festgestellt. 

3. Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die 

ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. 

§ 23 

Rücklagen 

1. Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie Be-

träge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen ein-

stellen; sie sind darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu einem Viertel 

des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, wenn die 

anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder 

soweit sie nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen 

würden. 

2. Stellt die Hauptversammlung den Jahresabschluss fest, so ist die Hälfte des 

Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen. 

3. Bei der Errechnung des gemäß Abs. 1 oder 2 in andere Gewinnrücklagen ein-

zustellenden Teils des Jahresüberschusses sind Beträge, die in die gesetzliche 

Rücklage einzustellen sind, und ein Verlustvortrag vorab vom Jahresüber-

schuss abzuziehen. 

§ 24 

Verwendung des Bilanzgewinns 

Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus dem festgestell-

ten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns. Sie kann auch eine andere Verwen-

dung bestimmen, als die Verteilung unter die Aktionäre oder wie in § 58 Abs. 3 S. 1 

AktG vorgesehen. 
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VII. 

Schlussbestimmungen 

§ 25 

Gründungs- und Umwandlungsaufwand 

1. Die Gesellschaft hat den Aufwand ihrer Gründung bis zur Höhe von insge-

samt DM 2.000,00 getragen. 

2. Die Gesellschaft trägt die mit ihrer Umwandlung verbundenen Kosten, insbe-

sondere die Kosten der anwaltlichen und steuerlichen Beratung anlässlich der 

Umwandlung, die Kosten der Umwandlungsprüfung und die Gerichts- und 

Notarkosten einschließlich der Kosten der Bekanntmachung bis zu einem 

Höchstbetrag von DM 55.000,00 zuzüglich etwaiger gesetzlicher Mehrwert-

steuer. 

 


